Meine sehr geehrten Damen und Herren,
gravierende Veränderungen sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan haben mich veranlasst, die Kämmerei zu beauftragen, den Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung zu fertigen, den ich Ihnen heute vorstellen darf. 

Zunächst darf ich auf die anliegende Zusammenstellung der relevanten Veränderungen Bezug nehmen, die den Fraktionsvorsitzenden bereits ausgehändigt worden ist. 

Nach § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. 
In § 10 der durch den Rat beschlossenen Haushaltssatzung ist festgelegt, was erheblich ist.

1 % der Gesamtaufwendungen sind rd. 400.000 €.

Infolge der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer von rd. 4,7 Mio. € entstehen zusätzliche Gewerbesteuerumlagen von über 730 Tsd. €. 

Wenn Sie nun aber befürchten, wir würden Ihnen



- Streichlisten vorlegen,



- Steuererhöhungen vorschlagen,



- gemeindliche Einrichtungen ganz oder teilweise schließen,

so darf ich Sie beruhigen. Nichts von alledem wird nach den derzeitigen äußeren Rahmenbedingungen nötig werden.

Der Grund für eine Neuausrichtung im Ergebnisplan liegt auf der Ertragsseite. Nachdem schon im Ursprungshaushalt das Gewerbesteueraufkommen auf knapp 10 Mio. € veranschlagt werden konnte, erwarten wir bis Jahresende eine beträchtliche Erhöhung der Vorauszahlungen der Gewerbesteuer, die allerdings auch erhebliche Nachforderungen bei den Gewerbesteuerumlagen sowie bei der Kreisumlage mit sich bringen werden.
Inwieweit der Rhein-Erft-Kreis die zu erwartende Rückzahlung seitens des Landes in Höhe von 21 Millionen € anteilig an die Kommune weitergibt oder ob zumindest eine Verrechnung erfolgt, bleibt abzuwarten. 

Die weiteren Korrekturen auf der Ertragsseite betreffen insbesondere die Abwasser- und Friedhofsgebühren, wo wir mit diesem Nachtrag die jeweiligen Gesamtgebührenaufkommen nach unten korrigieren. 

Beim Abwasser stabilisieren sich die Gebühren nach der Einführungsphase der Niederschlagsgebühr auf rd. 4,7 Mio. €.
Bei den Friedhofsgebühren liegt der Fall etwas anders. Bereits bei den Beratungen zum Jahresschluss 2008 im Rechnungsprüfungsausschuss hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass mit der Einführung der Doppik die Friedhofsgebühren abzugrenzen sind und über Rechnungsabschlussposten für die Dauer der Liegezeiten passiviert werden. Mit dieser Problemstellung sind derzeit sämtliche Kommunen in Nordrhein-Westfalen belastet; eine Lösung ist z.Z. noch nicht in Sicht.

Mit Ausnahme der Gewerbesteuerumlagen handelt es sich bei den Aufwendungen um verhältnismäßig geringe Nachfinanzierungen, die Ihnen zudem durch zahlreiche Einzelgenehmigungen bekannt sind.

Im Ergebnis bedeuten die Veränderungen folgendes:

- Ertragsverbesserungen von

4.475.000 €


- stehen Aufwandsverschlech-

1.160.444 €



  terungen von






gegenüber, so dass wir 3.314.556 € der Ausgleichsrücklage wieder zuführen können. Danach beträgt der Bestand rd. 6,5 Mio. €.

Damit Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht in kommunalpolitische Euphorie verfallen, möchte ich Ihnen schon jetzt sagen, dass wir von diesem Bestand Mittel brauchen


- für den Jahresschluss 2009 ( rd. 3,2 Mio.€)

- für den Ausfall an Schlüsselzuweisungen in 2011.

Denn nach derzeitiger Rechtslage dürfen wir wegen der augenblicklichen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen im Jahre 2011 erwarten. Auch für die Finanzplanungszeiträume 2012 und 2013 haben wir nur geringe Raten vorgesehen.

Ob und wie sich der kommunale Finanzausgleich nach dem Regierungswechsel weiterentwickelt, kann z.Z. nicht abgeschätzt werden. 

Die Veränderungen in der diesjährigen Haushaltswirtschaft haben wir in den Finanzplanungsjahren 2011 bis 2013 berücksichtigt.

Es ist klar erkennbar, dass unsere Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 nahezu aufgebraucht ist. Von daher sollten wir auf jegliche Ausweitungen von freiwilligen Ausgaben verzichten. In wenigen Wochen werden wir Ihnen den Haushalt 2011 vorlegen; möglicherweise fließen schon erste Ergebnisse des Arbeitskreises „Haushalt“ in die Beratungen mit ein.

Im Finanzplan, meine sehr geehrten Damen und Herren, also in dem Haushaltsteil, in dem die Investitionen veranschlagt sind, haben sich ebenfalls größere Veränderungen ergeben.

Insbesondere die schleppenden Grundstücksverhandlungen im Bebauungsplangebiet „Zum Kapellchen“ machen eine Vermarktung von gemeindeeigenen Grundstücken in diesem Jahr unmöglich; damit verbunden auch erwartete Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen. Die entsprechenden Rückeinnahmen werden von daher im Haushaltsjahr 2011 erwartet.

Die finanzielle Größenordnung der Einnahmeausfälle beträgt 1.354.000 €. Finanziert werden diese Mindereinnahmen aus Verschiebungen bei den Investitionen:

- nach derzeitigem Stand ist beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses 

  Niederembt im lfd. jahr lediglich eine geringfügige Anfinanzierung bereit
  zustellen. Die gesamte Maßnahme wird im Jahr 2011 fertig gestellt, 

- die Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes liegen voll im Aus
   bauzeitplan. Von daher kann für das lfd. Jahr die Investitionstätigkeit wei-

   testgehend ausgesetzt werden.

Die Übrigen angepassten Investitionswerte sind im Einzelnen erläutert.  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
